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Folgen hätten wir später zu befürchten,
daß der Schweizer Handelsmann ganz
unterdrückt würde. Zuerst kommt doch das
Heimatgefühl, wir haben schon Elend
genug bei unsern Landsleuten.
Als eifrige Leserin des Nebelspalters und
als protestantische Schweizerin grüße ich
Dich freundlich Frau B.-A.

Diese Frau scheint der Ansicht zu sein, die
jüdischen Flüchtlinge werden in unsermLande bleiben dürfen woran nicht zudenken ist! Was unsere Landesbehörden in
dieser Frage zu tun gedenken, ist uns freilich

noch nicht bekannt. Ein äußerst schwieriges
Problem!

Heil dir
Helvetia!

In No. 16 vom 15. August 1938 der
italienischen Fachzeitschrift «Terme e
Riviera» (Organ der ital. Bäderortvereini-
gung) erschien aus Cervia, einem von
Schweizern sehr bevorzugten Badeort an
der Adria, ein längerer Bericht über die
1. Augustfeier in diesem Kurort, der, wie
es scheint, fast ausschließlich von
schweizerischen Feriengästen besucht wird.
Dem Bericht entnehmen wir u. a.
folgende Stelle:

Der Gemeindammann von Cervia
überbrachte den Gruß der Gemeinde und
lud die Anwesenden ein, ein Hoch auf
die Schweiz, den König und den Duce
zu bringen.
Ihm erwiderte ein Dr. Theler, der in
schwungvollen Worten die herzliche und
aufrichtige Freundschaft zwischen den
beiden Nationen sowohl auf politischem
wie wirtschaftlichem Gebiete pries. Im
Namen seiner Mitbürger richtete er
einen dankbaren Gedanken an den
Duce, mächtigen Führer, der von allen
Völkern geliebt und geehrt werde. Es
wurde alsdann ein Begrüßungstelegramm
an den Duce abgesandt, der sich in
jenen Tagen in dieser Gegend aufhielt,
sowie ein Telegramm an den schweizerischen

Bundespräsidenten.
Nicht genug, daß ungezählte Millionen
guter Schweizerfranken nach italienischen
Meerbädern getragen werden und anderseits

Italien durch alle möglichen
Maßnahmen im Paß- und Devisenverkehr die
Ausreise seiner Bürger verhindert und
einschränkt, glaubt dieser «senkrechte
Eidgenosse», ausgerechnet am 1, August, ein
Danktelegramm an den Duce absenden zu
müssen!
Hat man es je in der Schweiz erfahren,
daß ausländische Feriengäste dem hohen
Bundesrate gedankt haben, daß sie ihre
Ferien in einem schweizerischen Kurort
verbringen durften?
Mehr Schweizergeist, Herr Dr, Theler.

Ein Italien-Schweizer.
So gut und schön es ist, die guten
Beziehungen mit den Nachbarvölkern zu pflegen,
so müssen wir doch dem «Italien-Schweizer»
recht geben, wenn er die Absendung eines
Danktelegramms an ein fremdes Staatsoberhaupt

(anläßlich einer Bundesfeier!) verurteilt.
Die Ahnen Dr. Thelers scheinen inder Schlacht von Sempach auf der andernSeite gestritten zu haben. Ist das die Bedeutung

des 1. August, daß wir dem Auslande
Komplimente machen? Man kommt aus dem
Staunen nicht mehr heraus, was wir für
merkwürdige Patrioten haben!

Die SBirapd unb ötanixirtcu
am Haupteingang Enge der kommenden Schweizerischen
Landesausstellung werden dem Besucher zwei Erkenntnisse auslösen :
erstens, die freundschaftliche Verbundenheit der Schweiz mit allen
Kulturvölkern der Welt und zweitens, dass dieser eidgenössische
Kleinstaat eine konföderative Republik von 22 Kantonen ist. Es
ist gut, solches in diesen Zeiten sichtbar und feierlich zu bekunden.
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